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Polizeiverordnung 
vom ………………. 

PV Hettlingen vom 19.09.2000 PV Seuzach vom 07.10.2010 Allgemeine Polizeiverordnung der 
Stadt Winterthur vom 26.04.2004 

Allgemeine Bemerkung    

    

Art. 1 Gegenstand und Geltungs-
bereich 
 
Diese Verordnung regelt die kommu-
nalpolizeilichen Aufgaben sowie den 
Vollzug des übergeordneten Polizei-
rechts in der Gemeinde Hettlingen. 
 
Sie bezweckt die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, Ruhe 
und Ordnung sowie den Schutz von 
Personen, Umwelt und Eigentum ge-
gen Schädigungen und Gefahren je-
der Art. 
 
Sie ergänzt die Gesetzgebung von 
Bund und Kanton. 

Art 2 Zweck 
 
Die Polizeiverordnung bezweckt fol-

gendes:  
- Sie ergänzt die eidgenössische und 

kantonale Gesetzgebung, unter Be-
rücksichtigung der gemeindespezifi-
schen Bedürfnisse;  

- sie regelt die Meldepflichten bei Auf-
enthalt und Niederlassung in der Ge-
meinde;  

- sie beschreibt Massnahmen zur Ge-
währleistung von Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit;  

- sie hält Regeln zur Benützung des 
öffentlichen Grundes fest;  

- sie beinhaltet Vorschriften, die der 
Sicherheit im Strassenverkehr, ins-
besondere für die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer, dienen;  

- sie erwähnt die Regelungen für den 
Betrieb von Gastwirtschaften.  

 

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbe-
reich  
 
Diese Verordnung regelt die kommu-
nalpolizeilichen Aufgaben sowie den 
Vollzug des übergeordneten Polizei-
rechts in der Gemeinde.  
 
Sie bezweckt die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung sowie den Schutz von Perso-
nen, Umwelt und Eigentum gegen 
Schädigungen und Gefahren jeder Art.  
 
Sie ergänzt die Gesetzesgebung von 
Bund und Kanton. 

Art. 1 Zweck 
 
Diese Verordnung regelt die Besor-
gung der Gemeindepolizei sowie den 
Vollzug des übergeordneten Polizei-
rechts in der Stadt Winterthur. Sie be-
zweckt die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung so-
wie den Schutz von Personen, Umwelt 
und Eigentum gegen Schädigungen 
und Gefahren jeder Art. 
 
Sie ergänzt die einschlägige Gesetz-
gebung von Bund und Kanton. 
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Art. 2 Zuständigkeit 
 
Der Gemeinderat vollzieht die Ver-
ordnung. Er kann Ausführungsbe-
stimmungen erlassen. 
 
Die kommunalpolizeilichen Aufga-
ben werden unter Aufsicht der zu-
ständigen Behörde von den von die-
ser bezeichneten Polizeiorganen 
ausgeübt. 

Art. 3 Gemeindepolizeiliche Aufga-
ben 
 
Die gemeindepolizeilichen Aufgaben 
werden durch den Gemeinderat aus-
geübt. Einzelne Bereiche können der 
Kantonspolizei übertragen oder an die 
Gemeindeverwaltung delegiert wer-
den.  
 

Art. 2 Zuständigkeit  
 
Der Gemeinderat vollzieht die Verord-
nung. Er kann Ausführungsbestim-
mungen erlassen.  
 
Die kommunalpolizeilichen Aufgaben 
werden unter Aufsicht der zuständigen 
Behörde von den bezeichneten Poli-
zeiorganen ausgeübt. 

Art. 2 Organisation und Aufgaben 
der Polizeiorgane 
 
Die Ausübung der gemeindepolizeili-
chen Aufgaben ist Sache des Stadtra-
tes und der von ihm bezeichneten Or-
gane, insbesondere der Stadtpolizei.  
 
Die Organisation und die Aufgaben der 
Stadtpolizei werden vom Stadtrat in 
besonderen Reglementen festgelegt. 

Art. 3 Polizeiliche Anordnungen 
 
Das zuständige Ressort kann bei 
Bedarf polizeiliche Anordnungen 
verfügen. 

Art. 4 Bewilligungsinstanz 
 
Für die Erteilung oder Verweigerung 
von Bewilligungen und für den Erlass 
von Massnahmen ist der Gemeinderat 
zuständig. Gesuche, Anfragen oder 
Beschwerden sind an die Gemeinde-
verwaltung, zuhanden des Gemeinde-
rates, zu richten.  
 
 
Art. 5 Polizeiliche Anordnungen und 
Weisungen 
 
Jede Person ist verpflichtet, polizeili-
che Anordnungen und Weisungen zu 
befolgen.  
 

 

Art. 3 Polizeiliche Anordnungen, 
Vorladungen  
 
Die Vorsteherin beziehungsweise der 
Vorsteher des Ressorts Sicherheit 
kann bei Bedarf polizeiliche Anordnun-
gen verfügen.  
 
Polizeilichen Anordnungen und Anwei-
sungen der polizeilichen Organe ist 
Folge zu leisten.  
 
Es ist verboten, sich in dienstliche 
Funktionen der Polizeiorgane oder von 
Rettungsorganisationen einzumischen 
oder deren Tätigkeit zu stören 

Art. 11 Polizeiliche Anordnungen 
 
Jedermann ist verpflichtet, polizeili-
chen Anordnungen Folge zu leisten. 
 
 
Art. 50 Bewilligungen 
 
Sofern gemäss dieser Verordnung 
eine Bewilligung erforderlich ist, muss 
möglichst frühzeitig ein entsprechen-
des Gesuch gestellt werden.  
 
Eine Bewilligung wird erteilt, sofern die 
erforderlichen persönlichen und sach-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind 
und keine überwiegenden öffentlichen 
oder privaten Interessen entgegenste-
hen. Entfällt nachträglich eine der Vo-
raussetzungen für die Bewilligungser-
teilung oder werden an die Bewilligung 
geknüpfte Bedingungen und Auflagen 
nicht eingehalten, kann die Bewilligung 
sofort und entschädigungslos wieder 
entzogen werden.  
 



Synopse Totalrevision Polizeiverordnung (Entwurf) 
 

14. Juli 2017 3 

Bewilligungen nach dieser Verordnung 
sind persönlich und dürfen nur mit Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörde 
auf andere Personen übertragen wer-
den. 

Art. 4 Sicherheit und Ordnung 
 
Es ist verboten, die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zu stören oder 
die Sicherheit von Menschen, Um-
welt und Eigentum zu gefährden. 
 
Insbesondere ist verboten, 
a) Personen oder Tiere zu belästi-
gen, zu erschrecken oder zu gefähr-
den; 
b) Alarmanlagen, Notrufe oder Not-
signale zu missbrauchen; 
c) öffentlich Ärgernis zu erregen o-
der gegen Sitte und Anstand zu 
verstossen. 

Art. 14 Allgemeiner Schutz von Per-
sonen und Tieren  
 
 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
darf nicht gestört werden. Insbeson-
dere ist untersagt, Personen oder 
Tiere zu belästigen oder in ihrer Si-
cherheit zu gefährden, öffentliches Är-
gernis zu erregen oder gegen öffentli-
che Sitte und Anstand zu verstossen.  
 

Art. 4 Sicherheit und Ordnung  
 
Es ist verboten, die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung zu stören oder die 
Sicherheit von Menschen, Umwelt und 
Eigentum zu gefährden. 
 
Insbesondere ist verboten,  
a) Personen oder Tiere zu belästigen, 

zu erschrecken oder zu gefährden; 
b) Alarmanlagen, Notrufe oder Not-

signale zu missbrauchen; 
c) öffentlich Ärgernis zu erregen oder 

gegen Sitte und Anstand zu 
verstossen. 

 
 
 

Art. 15 Sicherheit und Ordnung 
 
Es ist verboten, die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung zu stören oder die 
Sicherheit von Menschen, Umwelt 
und Eigentum zu gefährden.  
 
Insbesondere ist verboten,  
a) Personen oder Tiere zu belästigen, 

zu erschrecken oder mutwillig zu 
gefährden; 

b) Alarmanlagen, Notrufe oder Not-
signale zu missbrauchen; 

c) an Raufereien und Streitereien teil-
zunehmen. 

 
Art. 24 Beseitigen von Schutzvor-
richtungen  
 
Das mutwillige Abdecken von Boden-
öffnungen, Sammlern, Gruben usw. 
sowie das Lockern, Verändern und 
Entfernen von Geländern, Stegen, 
Hydranten- und Dolendeckeln, Bau-
abschrankungen oder anderen 
Schutzvorrichtungen ist verboten. 
 

  



Synopse Totalrevision Polizeiverordnung (Entwurf) 
 

14. Juli 2017 4 

Art. 5 Veranstaltungen auf Privat-
grund 
 
Veranstaltungen auf Privatgrund (im 
Freien oder in Räumen) können vom 
zuständigen Ressort verboten wer-
den, wenn mit Bestimmtheit oder ho-
her Wahrscheinlichkeit eine erhebli-
che Störung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung oder der Umwelt 
zu erwarten ist. 

Art. 18 Verbot von Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen (Umzüge, Demonst-
rationen, Versammlungen usw.) auf öf-
fentlichem Grund bedürfen einer Be-
willigung des Gemeinderates.  
 
Veranstaltungen auf Privatgrund (im 
Freien oder in Räumen), können ver-
boten werden, wenn mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Störung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung zu er-
warten ist.  

Art. 5 Veranstaltungen auf privatem 
Grund  
 
Veranstaltungen auf Privatgrund (im 
Freien oder in Räumen) können vom 
Ressort Sicherheit verboten werden, 
wenn mit Bestimmtheit oder hoher 
Wahrscheinlichkeit eine erhebliche 
Störung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung zu erwarten ist. 

 

Art. 6 Schutzvorrichtungen 
 
Baustellen, Bodenöffnungen wie 
Gräben, Jauchegruben usw., Silos 
und Leitungen sind so zu sichern, zu 
signalisieren und allenfalls zu be-
leuchten, dass keine Unfallgefahr 
besteht. 
 
Das unberechtigte Abdecken von 
Bodenöffnungen sowie das Lockern, 
Verändern und Entfernen von Hilfs- 
und Schutzvorrichtungen wie Dolen-
deckeln, Schutzpfosten usw. ist ver-
boten. 

Art. 17 Sicherung von Bodenöffnun-
gen und Baustellen 
 
Gruben, Schächte, Sammler, Jauche-
tröge usw. sind auf sichere Weise zu 
decken und dürfen auch nicht vorüber-
gehend ohne entsprechende Absiche-
rung geöffnet bleiben.  
 
Auf öffentlichem Grund befindliche 
Kiesgruben, Baustellen, Gräben usw. 
sind so abzuschranken und zu signali-
sieren, dass keine Unfallgefahr be-
steht. Wenn nötig, sind solche Stellen 
genügend zu beleuchten.  

Art. 6 Schutzvorrichtungen  
 
Baustellen, Bodenöffnungen wie Grä-
ben und Gruben etc., Silos und Leitun-
gen sind so zu sichern, zu signalisieren 
und allenfalls zu beleuchten, dass 
keine Unfallgefahr besteht.  
 
Das unberechtigte Abdecken von Bo-
denöffnungen sowie das Lockern, Ver-
ändern und Entfernen von Hilfs- und 
Schutzvorrichtungen wie Dolende-
ckeln, Schutzpfosten und so weiter so-
wie Signalisationen ist verboten. 

Art. 23 Sicherungen von Bauten, 
Einfriedungen 
 
Eigentümer/innen, Mieter/innen und 
Bewohner/innen von Gebäuden und 
einzelnen Räumen haben dafür zu sor-
gen, dass keine Teile von Gebäuden 
und Einzäunungen oder Gegenstände 
sich lösen und auf öffentlich zugängli-
che Plätze, Strassen und Wege fallen 
können. Insbesondere ist dafür zu sor-
gen, dass  
 
a) Gegenstände, die vor Fenstern o-

der auf Zinnen und Dächern stehen, 
(Blumentöpfe usw.) auf genügende 
Weise gesichert sind; 

b) auf steilen Dächern Schneesiche-
rungen angebracht werden. 

 
Gräben, Schächte, Sammler, Jauche-
gruben und andere Bodenöffnungen 
sind auf sichere Weise zu decken bzw. 
so abzuschranken und zu signalisie-
ren, dass keine Unfallgefahr besteht. 
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An öffentlich zugänglichen Strassen 
und Plätzen sind Einzäunungen mit 
scharfen Spitzen, Mauern mit Glas-
scherben sowie Stacheldrahtzäune, 
die Passantinnen oder Passanten 
schädigen können, verboten. 

Art. 7 Rettungseinrichtungen 
 
Das Benützen öffentlich zugängli-
cher Rettungsgeräte ist nur im Not-
fall gestattet. 
 
Wer solche Geräte benützt hat, 
muss dies zwecks Prüfung der Ein-
satzbereitschaft unverzüglich der 
Polizei melden. 
 
Der Zugang zu Rettungs- und 
Löscheinrichtungen ist stets freizu-
halten. 

Art. 35 Rettungs- und Löscheinrich-
tungen 
 
Der Zugang zu Rettungseinrichtungen 
(Feuerwehrlokale, Hydranten, Feuer-
wehrlöschposten usw.) ist stets freizu-
halten.  
 
Feuerleitern dürfen nur bei Bränden o-
der zu Hilfeleistungen bei anderen Un-
glücksfällen von ihrem Standort ent-
fernt werden.  
 
Hydranten dienen der Feuerwehr zu 
Übungszwecken sowie zur Brandbe-
kämpfung. Eine andere Benützung be-
darf der Bewilligung.  

Art. 10 Rettungs- und Löscheinrich-
tungen  
 
Rettungs- und Löscheinrichtungen, 
Brandmelder, Feuerleitern, Notaus-
gänge und so weiter dürfen nicht abge-
ändert, versperrt, blockiert oder für an-
dere Zwecke benützt werden.  
 
Hydranten dürfen nur mit Bewilligung 
der Kommission Gemeindebetriebe 
benützt werden. 

Art. 26 Rettungseinrichtungen 
 
Das Benützen öffentlich zugänglicher 
Rettungsgeräte ist nur im Notfall ge-
stattet.  
 
Sofern die Einsatzbereitschaft solcher 
Geräte bei der Benützung beeinträch-
tigt worden ist, muss dies der Polizei 
sofort gemeldet werden.  
 
Der Zugang zu Rettungseinrichtungen 
ist stets freizuhalten. 

Art. 8 Tierhaltung 
 
Tiere sind so zu halten, dass nie-
mand unzumutbar belästigt wird und 
weder Menschen, Tiere, Umwelt 
noch Sachen gefährdet oder be-
schädigt werden. 

Art. 19 Tierhaltung 
 
Tiere sind so zu halten, dass keine un-
zumutbaren Belästigungen entstehen 
und weder Menschen, andere Tiere, 
noch Sachen gefährdet werden oder 
zu Schaden kommen.  
 
Für die Hundehaltung gilt die diesbe-
zügliche kantonale Gesetzgebung.  
 

Art. 7 Tierhaltung  
 
Tiere sind so zu halten, dass niemand 
belästigt wird und weder Menschen, 
Tiere, Umwelt noch Sachen gefährdet 
oder beschädigt werden. 
 
 
. 

Art. 27 Tierhaltung 
 
Tiere sind so zu halten, dass niemand 
in unzumutbarer Weise belästigt wird 
und weder Menschen, andere Tiere 
noch Sachen gefährdet werden. 
 
Ein Ausbrechen oder Entweichen ge-
fährlicher Tiere ist von der Besitzerin 
oder vom Besitzer sofort der Stadtpo-
lizei zu melden. 
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Der Betrieb von Tierheimen, Tierpensi-
onen usw. sowie tiersportliche Veran-
staltungen sind bewilligungspflichtig.  
 
Das Ausbrechen gefährlicher Tiere ist 
vom Besitzer sofort der Kantonspolizei 
zu melden.  

Gibt eine Tierhaltung wiederholt zu 
Beanstandungen Anlass, kann sie der 
verantwortlichen Halterin oder dem 
verantwortlichen Halter verboten wer-
den. 

Art. 9 Füttern wild lebender Tiere 
 
Der Gemeinderat kann das Füttern 
wild lebender Tiere verbieten. 

 Art. 8 Füttern wild lebender Tiere  
 
Der Gemeinderat kann das Füttern 
wild lebender Tiere verbieten 

Art. 28 Füttern von wild lebenden 
Tieren 
 
Der Stadtrat kann das Füttern von 
wild lebenden Tieren in bewohnten 
Gebieten verbieten. 

Art. 10 Beeinträchtigung von öf-
fentlichem und privatem Eigen-
tum 
 
Es ist verboten, öffentliches und pri-
vates Eigentum zu verunreinigen, zu 
beschädigen oder sonst wie zu be-
einträchtigen. 
 
Unterhalts-, Reinigungs- und Repa-
raturarbeiten an Fahrzeugen und 
Geräten, ausgenommen Notrepara-
turen, sind auf öffentlichem Grund 
verboten. 

Art. 33 Reinigung und Instandstel-
lung öffentlichen Grundes 
 
Wer den öffentlichen Grund (Stras-
sen, Trottoirs, Plätze, Anlagen usw.) 
verunreinigt oder beschädigt, hat un-
verzüglich den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen. 
 
 
 
 
 
Art. 38 Arbeiten an Fahrzeugen 
 
Unterhalts-, Reinigungs- und Repara-
turarbeiten an Fahrzeugen sind auf öf-
fentlichem Grund verboten; ausge-
nommen sind Notreparaturen.  
 

Art. 9 Beeinträchtigung von öffentli-
chem Eigentum  
 
Es ist verboten, öffentliches Eigentum 
zu verunreinigen, zu beschädigen o-
der sonst wie zu beeinträchtigen. 
 
Unterhalts-, Reinigungs- und Repara-
turarbeiten an Fahrzeugen und Gerä-
ten, ausgenommen Notreparaturen, 
sind auf öffentlichem Grund verboten. 

Art. 29 Öffentliches Eigentum und 
Privateigentum 
 
Es ist verboten, öffentliches Eigentum, 
wie öffentlichen Grund, Anlagen, Brun-
nen, Bänke, Denkmäler, Geländer, 
Einzäunungen, Absperrungen, Signali-
sationen und dergleichen sowie priva-
tes Eigentum ohne Einwilligung der 
Berechtigten zu verunreinigen, zu ver-
ändern oder zu entfernen.  
 
 
Zuwiderhandelnde haben nebst einer 
Busse auch die Reinigungs- und In-
standstellungskosten zu bezahlen. 
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Art. 11 Benützung öffentlichen 
Grundes und der übrigen öffentli-
chen Sachen 
 
Die bestimmungsgemässe und ge-
meinverträgliche Benützung des öf-
fentlichen Grundes und der übrigen 
öffentlichen Sachen steht grundsätz-
lich jeder Person unentgeltlich offen. 
 
Die nicht bestimmungsgemässe o-
der über die Gemeinverträglichkeit 
hinausgehende Benützung des öf-
fentlichen Grundes, insbesondere zu 
gewerblichen, baulichen, privaten, 
gemeinnützigen oder politischen 
Zwecken, ist in jedem Fall bewilli-
gungspflichtig und kann mit einer 
Gebühr belegt werden. Dies gilt ins-
besondere für:  
- die Durchführung von Kundgebun-
gen, Umzügen, Festanlässen, 
Schaustellungen; 
- das Aufstellen von mobilen Infor-
mations- und Werbeeinrichtungen; 
- das Anbieten von Waren und 
Dienstleistungen; 
- das Anwerben für Dienstleistungen 
von oder den Beitritt zu ideellen Or-
ganisationen; 
- Aufführen von Darbietungen aller 
Art (zum Beispiel Strassenmusik); 
- Aufstellen von Mulden und Bauin-
stallationen; 
- Strassensperrungen. 
 
Für die Bewilligung ist das entspre-
chende Ressort zuständig. 
 

Art. 32 Benützung öffentlicher Sa-
chen und öffentlichen Grundes 
 
Öffentliche Einrichtungen dürfen nicht 
unbefugterweise oder entgegen ihrer 
Zweckbestimmung oder über den Ge-
meingebrauch hinausgehend benützt 
werden.  
 
Die über den Gemeingebrauch hinaus-
gehende Benützung des kommunalen 
öffentlichen Grundes bedarf einer Be-
willigung.  
 
 
Art. 18 Verbot von Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen (Umzüge, Demonst-
rationen, Versammlungen usw.) auf öf-
fentlichem Grund bedürfen einer Be-
willigung des Gemeinderates.  
 
 
Art. 20 Sammlungen 
 
Geld- und Naturalgaben-Sammlungen 
auf Strassen und Plätzen sowie von 
Haus zu Haus bedürfen einer Bewilli-
gung.  
 
Die Sammler müssen entsprechende 
Ausweise besitzen und dürfen nur be-
glaubigte Sammellisten verwenden.  
 
 
Art. 25 Motorsport 
 

Art. 11 Benützung öffentlichen 
Grundes und der übrigen öffentli-
chen Sachen  
 
Die bestimmungsgemässe und ge-
meinverträgliche Benützung des öf-
fentlichen Grundes und der übrigen öf-
fentlichen Sachen steht grundsätzlich 
jeder Person unentgeltlich offen.  
Die nicht bestimmungsgemässe oder 
über die Gemeinverträglichkeit hinaus-
gehende Benützung des öffentlichen 
Grundes, insbesondere zu gewerbli-
chen, baulichen, privaten, gemeinnüt-
zigen oder politischen Zwecken, ist in 
jedem Fall bewilligungspflichtig und 
kann mit einer Gebühr belegt werden. 
Dies gilt insbesondere für:  
– die Durchführung von Kundgebun-

gen, Umzügen, Festanlässen, 
Schaustellungen;  

– das Aufstellen von mobilen Infor-
mations- und Werbeeinrichtungen;  

– das Anbieten von Waren und 
Dienstleistungen;  

– das Anwerben für Dienstleistun-
gen von oder den Beitritt zu ideel-
len Organisationen;  

– Aufführen von Darbietungen aller 
Art (zum Beispiel Strassenmusik);  

– Aufstellen von Mulden und Bauin-
stallationen;  

– Strassensperrungen.  
 
Für die Bewilligungen ist das Ressort 
Sicherheit zuständig.  
Bei der Festsetzung der Benützungs- 
und Bewilligungsgebühren berücksich-
tigen die Behörden insbesondere den 

Art. 30 Schutz des Grundes 
 
Wer Ess- und Trinkwaren, die zum so-
fortigen Verzehr auf öffentlichem 
Grund bestimmt sind, verkauft, ist ver-
pflichtet, in der Nähe der Verkaufs-
stelle genügend geeignete Abfallbe-
hälter aufzustellen und diese so oft wie 
nötig zu entleeren. Der Stadtrat kann 
Betrieben mit grösserem Verunreini-
gungspotential zusätzliche Reini-
gungsauflagen machen. 
 
Unterhalts-, Reinigungs- und Repara-
turarbeiten an Fahrzeugen und Gerä-
ten, ausgenommen Notreparaturen, 
sind auf öffentlichem Grund verboten. 
 
Ohne die Einwilligung der Berechtigten 
ist das Betreten oder Befahren von 
fremden Gärten, Pünten, Rebland, 
Baustellen und eingezäunten Grund-
stücken sowie von Kulturland zur Ve-
getationszeit verboten.  
 
Das unberechtigte Abstellen von Fahr-
zeugen auf nicht-öffentlichem Grund 
ist verboten.  
 
Vorschriftswidrig oder ohne vor-
schriftsgemässe Kontrollschilder / 
Kennzeichen auf öffentlichem Grund 
abgestellte Fahrzeuge sowie Fahr-
zeuge oder Gegenstände, die öffentli-
che Arbeiten oder eine rechtmässige 
Benützung des öffentlichen Grundes 
behindern oder gefährden, kann die 
Polizei wegschaffen, wegschaffen las-
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Bei der Festsetzung der Benüt-
zungs- und Bewilligungsgebühren 
berücksichtigen die Behörden insbe-
sondere den Zweck, das Ausmass 
und die Dauer der Beanspruchung 
sowie den wirtschaftlichen Nutzen 
für die Benützenden und allfällige 
Nachteile für das Gemeinwesen und 
die Umwelt. 
 
Fahrzeuge, Anhänger und derglei-
chen dürfen ohne Bewilligung nicht 
länger als 48 Stunden ununterbro-
chen auf öffentlichem Grund stehen 
gelassen werden. Der Gemeinderat 
kann, sofern notwendig, weiterge-
hende Richtlinien erlassen. 

Motorsportveranstaltungen und Trai-
ningsfahrten auf öffentlichem und pri-
vatem Grund bedürfen einer Bewilli-
gung.  
 
 
Art. 31 Zelten und Campieren 
 
Das Aufstellen von Zelten und Wohn-
wagen auf öffentlichem Grund ist be-
willigungspflichtig.  
 
Das Zelten und Campieren auf pri-
vatem Grund von nicht in Hettlingen 
wohnhaften Personen bedarf der Be-
willigung und zusätzlich der Zustim-
mung des Grundeigentümers.  
 
 
Art. 34 Anzeigen und Plakate 
 
Das Anbringen von Anzeigen, Plaka-
ten oder sonstiger Werbung auf öffent-
lichem Grund und an öffentlichen Ein-
richtungen ist bewilligungspflichtig, 
wobei Suchtmittelreklamen nicht ge-
nehmigungsfähig sind.  
Unberechtigten ist es verboten, an pri-
vatem Eigentum Anzeigen, Plakate o-
der sonstige Werbung anzubringen. 
  
Beim Anbringen von Reklamen aller 
Art an privatem Eigentum sind die bau-
rechtlichen und strassenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften einzuhalten.  
 
 
Art. 36 Strassen  
 

Zweck, das Ausmass und die Dauer 
der Beanspruchung sowie den wirt-
schaftlichen Nutzen für die Benützen-
den und allfällige Nachteile für das Ge-
meinwesen und die Umwelt.  
 
Fahrzeuge, Anhänger und dergleichen 
dürfen ohne Bewilligung nicht länger 
als 48 Stunden ununterbrochen auf öf-
fentlichem Grund stehen gelassen 
werden. Signalisierte Parkzeitbe-
schränkungen bleiben vorbehalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 25 Sammlungen und Betteln  
 
Geld- und Naturalgabensammlungen 
auf öffentlichem Grund sowie von 
Haus zu Haus bedürfen einer Bewilli-
gung des Ressorts Sicherheit.  
Betteln ist verboten. 

sen oder in amtliche Verwahrung neh-
men. Der Eigentümer oder die Eigen-
tümerin hat für die Wegschaffung und 
Unterbringung eine vom Stadtrat fest-
zulegende Gebühr zu entrichten. 
 
 
Art. 31 Gesteigerter 
Gemeingebrauch 
 
Die über den Gemeingebrauch hinaus-
gehende Benützung des öffentlichen 
Grundes, einschliesslich des darunter 
liegenden Erdreichs und des darüber 
liegenden Luftraumes, sowie von öf-
fentlichen Sachen bedarf einer polizei-
lichen Bewilligung.  
 
Der Stadtrat erlässt Vorschriften über 
die vorübergehende Benützung des 
öffentlichen Grundes zu Sonderzwe-
cken. 
 
 
Art. 32 Sammlungen 
 
Öffentliche Geld- und Warensamm-
lungen sind bewilligungspflichtig.  
 
Über die Verwendung des Sammeler-
gebnisses hat die Bewilligungsinhabe-
rin oder der Bewilligungsinhaber nach 
Abschluss der Sammlung Rechen-
schaft abzulegen.  
 
Betteln auf öffentlichem Grund ist ver-
boten. 
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Das Absperren von öffentlichen Stras-
sen, Fuss- und Fahrwegen bedarf der 
Bewilligung.  
 
 
 
Art. 39 Wegschaffung von Fahrzeu-
gen und Gegenständen 
 
Vorschriftswidrig oder ohne Kontroll-
schilder auf öffentlichem Grund abge-
stellte Fahrzeuge (Motorfahrzeuge, 
Fahrräder, Anhänger, Schiffe usw.) 
können durch die Polizeiorgane oder 
durch von diesen beauftragte Dritte 
weggeschafft werden.  
 
Dasselbe gilt für abgestellte Fahr-
zeuge oder Gegenstände, die öffentli-
che Arbeiten oder die rechtmässige 
Benützung des öffentlichen Grundes 
behindern oder gefährden.  
 
Die Wegschaffung ist zulässig, wenn 
der Besitzer oder Halter eines Fahr-
zeuges oder Gegenstandes nicht in-
nert nützlicher Frist erreicht werden 
kann oder wenn dieser die Anordnun-
gen der Polizeiorgane nicht befolgt.  

Art 35 Sperren von Strassen  
 
Das ganze oder teilweise Sperren von 
öffentlichen Strassen und Wegen ist 
bewilligungspflichtig. 
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Art. 12 Überwachung des öffentli-
chen Grundes 
 
Der Gemeinderat kann die örtlich 
begrenzte Überwachung des öffentli-
chen Grundes mit Videokameras, 
welche die Personenidentifikation 
zulassen, bewilligen. 
 
Der Gemeinderat regelt die Einzel-
heiten in einem separaten Regle-
ment. 
 
Die Öffentlichkeit muss in geeigneter 
Weise auf die Überwachung auf-
merksam gemacht werden. 
 
 

  
Art. 12 Überwachung des öffentli-
chen Grundes  
 
Der Gemeinderat kann die örtlich be-
grenzte Überwachung des öffentli-
chen Grundes mit Videokameras, wel-
che die Personenidentifikation zulas-
sen, bewilligen, wenn der Einsatz zur 
Wahrung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit geeignet und erforder-
lich ist und wenn die Öffentlichkeit mit 
Hinweistafeln auf diesen Einsatz auf-
merksam gemacht wird.  
 
Aufzeichnungsmaterial von Überwa-
chungseinrichtungen wird nach spä-
testens 100 Tagen vernichtet. Vorbe-
halten bleibt die Weiterverwendung in 
einem Strafverfahren.  
 
Eine missbräuchliche Verwendung 
des Bildmaterials ist durch geeignete 
technische und organisatorische Mas-
snahmen auszuschliessen. 

 

Art. 13 Anzeigen, Plakate, Trans-
parente, Fahnen und dergleichen 
 
Unberechtigten ist es verboten, auf 
beziehungsweise an öffentlichem Ei-
gentum Anzeigen, Plakate, Transpa-
rente, Fahnen, Kleber, Inschriften 
usw. aufzustellen beziehungsweise 
anzubringen. 
 
Ausnahmen bedürfen einer Bewilli-
gung des zuständigen Ressorts. 

Art. 34 Anzeigen und Plakate 
 
Das Anbringen von Anzeigen, Plaka-
ten oder sonstiger Werbung auf öffent-
lichem Grund und an öffentlichen Ein-
richtungen ist bewilligungspflichtig, 
wobei Suchtmittelreklamen nicht ge-
nehmigungsfähig sind.  
Unberechtigten ist es verboten, an pri-
vatem Eigentum Anzeigen, Plakate o-
der sonstige Werbung anzubringen. 
  

Art. 13 Anzeigen, Plakate, Transpa-
rente, Fahnen und dergleichen  
 
Unberechtigten ist es verboten, auf be-
ziehungsweise an öffentlichem Eigen-
tum Anzeigen, Plakate, Transparente, 
Fahnen, Kleber, Inschriften und so 
weiter aufzustellen beziehungsweise 
anzubringen. 
 
Ausnahmen bedürfen einer Bewilli-
gung des Ressorts Sicherheit. 

Art. 34 . Anzeigen, Plakate, Transpa-
rente, Fahnen und dergleichen 
 
Der Stadtrat kann das Recht, auf öf-
fentlichem Grund Plakate anzuschla-
gen, durch Vertrag Privaten gegen 
Entschädigung übertragen. 
 
Unberechtigten ist es verboten, auf 
bzw. an fremdem Eigentum (bei-
spielsweise an Gebäuden, Einfriedun-
gen, Signalisationen und Fahrzeugen) 
Plakate, Anzeigen, Transparente, 
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Beim Anbringen von Reklamen aller 
Art an privatem Eigentum sind die bau-
rechtlichen und strassenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften einzuhalten.  
 
 

Fahnen oder dergleichen anzubrin-
gen. Zuwiderhandelnde haben neben 
einer Busse auch die Kosten für die 
Entfernung zu bezahlen.  
 
Plakate, Anzeigen, Transparente, 
Fahnen, Ballone, Scheinwerfer und 
dergleichen an oder auf privatem Ei-
gentum, welche Dritte erheblich stö-
ren oder gefährden können, sind be-
willigungspflichtig. 

Art. 14 Campieren und Nächtigen 
im Freien 
 
Das Campieren in Zelten, Wohnwa-
gen und dergleichen sowie das 
Nächtigen im Freien auf öffentlichem 
Grund ausserhalb besonders be-
zeichneter oder dafür eingerichteter 
Plätze bedarf einer Bewilligung des 
zuständigen Ressorts. 
 
Mobile ethnische Minderheiten wer-
den an bekannte öffentliche Stand-
plätze ausserhalb des Gemeindege-
biets verwiesen. 

Art. 31 Zelten und Campieren 
 
Das Aufstellen von Zelten und Wohn-
wagen auf öffentlichem Grund ist be-
willigungspflichtig.  
 
Das Zelten und Campieren auf pri-
vatem Grund von nicht in Hettlingen 
wohnhaften Personen bedarf der Be-
willigung und zusätzlich der Zustim-
mung des Grundeigentümers.  
 

Art. 14 Campieren und Nächtigen im 
Freien  
 
Das Campieren in Zelten, Wohnwagen 
und dergleichen sowie das Nächtigen 
im Freien auf öffentlichem Grund aus-
serhalb besonders bezeichneter oder 
hierfür eingerichteter Plätze bedarf ei-
ner Bewilligung des Ressorts Sicher-
heit. 

Art. 36 Camping, Fahrende 
 
Das Campieren in Zelten, Wohnwa-
gen, Wohnmobilen und dergleichen 
auf öffentlichem Grund ausserhalb 
besonders bezeichneter oder hiefür 
eingerichteter Campingplätze ist be-
willigungspflichtig. 
 
Auf privatem Grund ist das Zelten und 
Campieren nur mit Bewilligung der 
Grundeigentümerin oder des Grundei-
gentümers gestattet.  
 
Fahrende werden auf ein geeignetes 
Areal eingewiesen. 

Art. 15 Feuern auf öffentlichem 
Grund 
 
Das Feuern auf öffentlichem Grund 
ist nur an den dafür vorgesehenen 
Plätzen erlaubt. 

Art 21 Immissionen 
 
Vermeidbare gesundheitsschädigende 
oder anderweitig belästigende Einwir-
kungen namentlich durch Erschütte-
rungen, Staub, Russ, Rauch, Gerüche, 
Abgase oder Lichtquellen sind verbo-
ten.  
 

Art. 15 Feuern auf öffentlichem 
Grund  
 
Das Feuern auf öffentlichem Grund ist 
nur an den dafür vorgesehenen Plät-
zen erlaubt. 
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Art. 16 Schutz des Kulturlandes 
 
Das unberechtigte Fahren und Rei-
ten über Kulturland sowie das unbe-
rechtigte Begehen während der Ve-
getationszeit vom 15. März bis 
15. November sind verboten. 

Art. 30 Schutz von Kulturland und 
Wäldern 
 
Das unberechtigte Fahren und Reiten 
über Kulturland und durch den Wald ist 
verboten.  
 

Art. 16 Schutz des Kulturlandes  
 
Das unberechtigte Fahren und Reiten 
über Kulturland sowie das unberech-
tigte Begehen während der Vegetati-
onszeit vom 15. März bis 15. Novem-
ber sind verboten. 

 

Art. 17 Immissionen/Immissions-
schutz 
 
Gesundheitsschädigende oder er-
heblich störende Einwirkungen na-
mentlich durch Lärm, Erschütterun-
gen, Staub, Russ, Rauch, Geruch, 
Abgase oder Lichtquellen (z. B. La-
ser, Sky-Beamer) sind verboten. 

Art 21 Immissionen 
 
Vermeidbare gesundheitsschädigende 
oder anderweitig belästigende Einwir-
kungen namentlich durch Erschütte-
rungen, Staub, Russ, Rauch, Gerüche, 
Abgase oder Lichtquellen sind verbo-
ten.  
 
 
Art. 22 Grundsatz (Kapitel Lärm-
schutz) 
 
Es ist verboten, Lärm zu verursachen, 
der durch rücksichtsvolle Handlungs-
weise vermieden oder vermindert wer-
den kann.  
 
 
Art. 23 Gewerbe, Industrie und an-
dere Unternehmungen, Landwirt-
schaft 
 
Um Lärm zu vermindern, sind alle 
Massnahmen, insbesondere alle tech-
nisch, baulich und betrieblich mögli-
chen sowie wirtschaftlich tragbaren 
Vorkehrungen zu treffen. Massgebend 
sind dabei die eidgenössischen und 
kantonalen Bestimmungen über den 

Art. 17 Immissionen  
 
Vermeidbare gesundheitsschädigende 
oder erheblich störende Einwirkungen 
namentlich durch Lärm, Erschütte-
rung, Staub, Russ, Rauch, Geruch, 
Abgase oder Lichtquellen sind verbo-
ten. 

Art. 38 Immissionsschutz: Grund-
satz 
 
Übermässige, die Nachbarschaft 
schädigende oder belästigende Ein-
wirkungen durch Feuer, Rauch, Staub, 
Dämpfe oder Russ, lästige Dünste, 
Lärm oder Erschütterungen, Strahlen 
und dergleichen sind zu vermeiden. 
Unvermeidbare Einwirkungen sind im 
Rahmen der Vorsorge soweit zu be-
grenzen, als dies technisch und be-
trieblich möglich sowie wirtschaftlich 
tragbar ist.  
 
Die Vorschriften des eidgenössischen 
und kantonalen Rechts bleiben vorbe-
halten, insbesondere die Umwelt-
schutzgesetzgebung und das Nach-
barrecht. 
 
 
Art. 39 Allgemeine Ruhezeiten 
 
Die Nachtruhe dauert von 22.00 bis 
06.00 Uhr. Während der Sommerzeit 
jeweils freitags und samstags bzw. an 
Vorabenden von öffentlichen Ruheta-
gen dauert die Nachtruhe von 23.00 
bis 06.00 Uhr. Während dieser Zeiten 
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Lärmschutz. Ist der Erfolg ungenü-
gend, sind die Arbeiten zeitlich zu be-
schränken, zu staffeln oder an geeig-
nete Orte, wenn nötig in geschlossene 
Räume, zu verlegen. Werden lärmige 
Arbeiten im Gebäudeinnern ausge-
führt, sind Fenster und Türen ge-
schlossen zu halten.  
 
Von 12.00 bis 13.30 Uhr und von 20.00 
bis 07.00 Uhr sind lärmige Arbeiten 
verboten. Können lärmverursachende 
Arbeiten aus technischen Gründen 
nicht unterbrochen oder aus betriebli-
chen Erfordernissen nur in den Sperr-
zeiten ausgeführt werden, sind Aus-
nahmebewilligungen zu beantragen.  
 
Dringende landwirtschaftliche Arbei-
ten, die witterungsbedingt nicht ver-
schoben werden können, dürfen auch 
während den erwähnten Sperrzeiten 
ausgeführt werden.  
 
 
Art. 24 Landwirtschaft, Haus und 
Garten 
 
Maschinen und Geräte für Landwirt-
schaft und Garten, insbesondere Ra-
senmäher, Kreis- und Kettensägen 
usw., sind so zu unterhalten und zu be-
dienen, dass Lärm möglichst vermie-
den wird. Verbrennungsmotoren sind 
mit wirksamen Schalldämpfern zu ver-
sehen; sie haben den Normen der 
Bundesgesetzgebung über Arbeitsma-
schinen zu entsprechen.  

ist jeglicher die Ruhe oder den Schlaf 
störender Lärm verboten.  
 
An den öffentlichen Ruhetagen sowie 
werktags von 12.00 bis 13.00 Uhr und 
von 20.00 Uhr bis zum Beginn der 
Nachtruhe ist dem erhöhten Ruhebe-
dürfnis der Bevölkerung Rechnung zu 
tragen.  
 
In den übrigen Zeiten sind alle über-
mässigen Störungen zu unterlassen, 
die durch zumutbare Vorkehrungen o-
der rücksichtsvolles Verhalten vermie-
den werden können. Lärmende Arbei-
ten sind nach Möglichkeit in geschlos-
sene Räume zu verlegen.  
 
Ausnahmen bedürfen einer vorgängig 
einzuholenden Bewilligung. 
 
 
Art. 40 Lärm durch menschliches 
Verhalten 
 
Singen, Musizieren, lautes Diskutie-
ren, Gejohle und dergleichen sowie 
der Gebrauch von Tonwiedergabege-
räten, Megaphonen, Sirenen und ähn-
lichen Geräten im Freien ist während 
der Nachtruhe gemäss Art. 39 Abs. 1 
verboten. Während der übrigen Zeiten 
dürfen Dritte durch solches Verhalten 
nicht in unzumutbarer Weise belästigt 
werden.  
 
Tätigkeiten gemäss Abs. 1 im Innern 
von Gebäuden dürfen Dritte nicht in 
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Knallgeräte und Lautsprecher, die dem 
Verscheuchen von Tieren dienen, sind 
in Wohngebieten und deren näheren 
Umgebung verboten.  
Lärmige Haus- und Gartenarbeiten 
(insbesondere Rasenmähen) dürfen 
nur werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.30 bis 20.00 Uhr ausge-
führt werden.  

unzumutbarer Weise belästigen; ins-
besondere während der Ruhezeiten 
gemäss Art. 39 Abs. 1 und 2 sind Tü-
ren und Fenster geschlossen zu hal-
ten.  
 
Die Vorschriften für Sport-, Schul- und 
Badeanlagen sowie ähnliche Einrich-
tungen bleiben vorbehalten. 
 
 
Art. 41 Lautsprecher und akusti-
sche Alarmanlagen 
 
Die Einrichtung und der Betrieb von 
Lautsprecheranlagen und akustischen 
Alarmanlagen im Freien, in Festzelten 
und in Fahrnisbauten sind bewilli-
gungspflichtig. Das Gleiche gilt für sol-
che Anlagen, die aus Gebäuden ins 
Freie wirken.  
 
 
Art. 44 Motorbetriebene Spielgeräte 
 
Modellflugzeuge, -autos, -schiffe und 
ähnliche Spielgeräte mit Verbren-
nungsmotoren dürfen im Freien nur 
ausserhalb bewohnter Gebiete und 
nicht während der Ruhezeiten gemäss 
Art. 39 Abs. 1 und 2 betrieben werden. 
 
Die Festlegung von Betriebsplätzen 
und -zeiten bleibt vorbehalten. 
 
 
Art. 46 Baulärm 
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Bauarbeiten sind an Werktagen in der 
Zeit von 19.00 bis 07.00 Uhr und von 
12.00 bis 13.00 Uhr sowie an Sonnta-
gen und öffentlichen Ruhetagen gene-
rell untersagt. Ausgenommen sind Ar-
beiten, die keinen störenden Lärm ver-
ursachen oder der kurzfristigen Be-
kämpfung eines Notstandes dienen. 
Weitere Ausnahmen können nur bewil-
ligt werden, wenn die Arbeiten aus 
technischen oder anderen zwingenden 
Gründen nicht ausserhalb der Ruhe-
zeiten ausgeführt werden können.  
 
Bei Bauarbeiten in lärmempfindlichen 
Gebieten, namentlich in reinen Wohn-
zonen, kann angeordnet werden, dass 
nur lärmarme, insbesondere durch 
Elektromotoren angetriebene Bauma-
schinen verwendet werden, die dem 
neusten Stand der Technik entspre-
chen.  
 
Lärmende Arbeiten sind nach Möglich-
keit in geschlossene Räume zu verle-
gen. Fenster und Türen sind geschlos-
sen zu halten. 
 
 
Art. 47 Luftreinhaltung 
 
Zur Vermeidung oder Begrenzung von 
schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen durch Schadstoffe in der Luft hat 
der Verursacher alle Massnahmen zu 
treffen, die technisch und betrieblich 
möglich sowie wirtschaftlich tragbar 
sind. 
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Art. 18 Motorsport, Motorspiel-
zeuge 
 
Motorsportveranstaltungen und Trai-
ningsfahrten auf öffentlichem und 
privatem Grund sind bewilligungs-
pflichtig. 
 
Modellflugzeuge, -autos, usw. dürfen 
nur dort betrieben werden, wo Dritt-
personen nicht belästigt werden. Für 
einen regelmässigen Betrieb ist eine 
Bewilligung des Ressortvorstandes 
notwendig. 
 
Für den Einsatz von Drohnen und 
anderen Flugmodellen sind die Best-
immungen des Bundes zu beachten. 

Art. 25 Motorsport 
 
Motorsportveranstaltungen und Trai-
ningsfahrten auf öffentlichem und pri-
vatem Grund bedürfen einer Bewilli-
gung.  
 

 Art. 43 Motorsportveranstaltungen 
 
Motorsportveranstaltungen und Trai-
ningsfahrten auf öffentlichem und pri-
vatem Grund sind bewilligungspflich-
tig. Gesuche können abgelehnt wer-
den, wenn es die Interessen des Um-
weltschutzes erfordern. 
 

Art. 19 Verunreinigung des öffent-
lichen Grundes (Littering) 
 
Es ist verboten, öffentlichen und pri-
vaten Grund zu verunreinigen. 
 
Wer öffentlichen Grund verunreinigt, 
hat sofort wieder den ordnungsge-
mässen Zustand herzustellen. 

Art. 33 Reinigung und Instandstel-
lung öffentlichen Grundes 
 
Wer den öffentlichen Grund (Stras-
sen, Trottoirs, Plätze, Anlagen usw.) 
verunreinigt oder beschädigt, hat un-
verzüglich den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen. 
 

Art. 18 Verunreinigung des öffentli-
chen Grundes (Littering) 
 
Wer öffentlichen Grund verunreinigt, 
hat sofort wieder den ordnungsge-
mässen Zustand herzustellen.  
 
Kleinabfälle wie zum Beispiel Fla-
schen, Dosen, Papier, Verpackungen, 
Zigarettenstummel oder Kaugummi 
dürfen ausserhalb der dafür bestimm-
ten Abfallbehälter weder zurückgelas-
sen, weg-geworfen noch abgelagert 
werden. 
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Art. 20 Nachtruhe 
 
Die Nachtruhe dauert von 22.00 bis 
07.00 Uhr. 
 
Jede lärmverursachende Handlung 
im Freien, in Zelten und in Fahrnis-
bauten ist während der Nachtruhe 
verboten. Lärm im Innern von Ge-
bäuden darf Dritte nicht belästigen. 
 
Das zuständige Ressort kann Aus-
nahmen bewilligen. 
 
Gehen die Nachtruhestörungen von 
Verpflegungs- oder Vergnügungs-
stätten aus, kann die Polizei den Be-
trieb für die betreffende Nacht 
schliessen. 

Art. 23 Gewerbe, Industrie und an-
dere Unternehmungen, Landwirt-
schaft (Kapitel Lärmschutz) 
 
Um Lärm zu vermindern, sind alle 
Massnahmen, insbesondere alle tech-
nisch, baulich und betrieblich mögli-
chen sowie wirtschaftlich tragbaren 
Vorkehrungen zu treffen. Massgebend 
sind dabei die eidgenössischen und 
kantonalen Bestimmungen über den 
Lärmschutz. Ist der Erfolg ungenü-
gend, sind die Arbeiten zeitlich zu be-
schränken, zu staffeln oder an geeig-
nete Orte, wenn nötig in geschlossene 
Räume, zu verlegen. Werden lärmige 
Arbeiten im Gebäudeinnern ausge-
führt, sind Fenster und Türen ge-
schlossen zu halten.  
 
Von 12.00 bis 13.30 Uhr und von 20.00 
bis 07.00 Uhr sind lärmige Arbeiten 
verboten. Können lärmverursachende 
Arbeiten aus technischen Gründen 
nicht unterbrochen oder aus betriebli-
chen Erfordernissen nur in den Sperr-
zeiten ausgeführt werden, sind Aus-
nahmebewilligungen zu beantragen.  
 
Dringende landwirtschaftliche Arbei-
ten, die witterungsbedingt nicht ver-
schoben werden können, dürfen auch 
während den erwähnten Sperrzeiten 
ausgeführt werden.  
 
 
 
 

Art. 19 Nachtruhe  
 
Die Nachtruhe dauert von 22.00 bis 
07.00 Uhr.  
 
Jede lärmverursachende Handlung im 
Freien, in Zelten und in Fahrnisbauten 
ist während der Nachtruhe verboten. 
Lärm im Innern von Gebäuden darf 
Dritte nicht belästigen.  
 
Das Ressort Sicherheit kann Ausnah-
men bewilligen.  
 
Gehen die Nachtruhestörungen von 
Verpflegungs- oder Vergnügungsstät-
ten aus, kann die Polizei den Betrieb 
für die betreffende Nacht schliessen. 
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Art. 29 Gastwirtschaften und Ver-
sammlungsräume 
 
In Gastwirtschaften, Versammlungs-
räumen usw. sind Fenster und Türen 
ab 22.00 Uhr geschlossen zu halten, 
falls Drittpersonen durch den Lärm be-
lästigt werden könnten.  
Es können zusätzliche Schutzmass-
nahmen, insbesondere zeitliche Ein-
schränkungen, angeordnet werden.  
 

Art. 21 Allgemeine Ruhezeiten 
 
Lärmige Arbeiten, Haus- und Gartenar-
beiten und Rasenmähen (inkl. Rasenmä-
her Roboter) oder Laubblasen sowie das 
Entsorgen an öffentlichen Altstoff- Sam-
melstellen sind zu folgenden Zeiten ver-
boten: 

 Montag - Freitag von 12.00 bis 
13.00 Uhr und von 20.00 bis 
07.00 Uhr,  

 Samstag von 12.00 bis 13.00 
Uhr und ab 18.00 Uhr 

 sowie an Sonn- und allgemeinen 
Feiertagen 

Das zuständige Ressort kann Ausnah-
men bewilligen. 
 
Das Kirchengeläut sowie der übliche 
viertelstündliche und stündliche Glocken-
schlag sind vom Grundsatz der Ruhezei-
ten ausgenommen. 

Vgl. oben Art. 20 Allgemeine Ruhezeiten  
 
Lärmige Arbeiten (Industrie, Gewerbe, 
Baustellen, Haus- und Gartenarbeiten 
wie zum Beispiel Rasenmähen oder 
Laubblasen) sowie das Entsorgen an 
öffentlichen Altstoff-Sammelstellen 
sind werktags von 12.00 bis 13.00 
Uhr und von 19.00 bis 07.00 Uhr, 
samstags von 12.00 bis 13.00 Uhr 
und ab 18.00 Uhr sowie an Sonn- und 
allgemeinen Feiertagen verboten.  
 
Das Ressort Sicherheit kann Ausnah-
men bewilligen. 
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Art. 22 Landwirtschaft 
 
Landwirtschaftliche Arbeiten sind 
auch während der Ruhezeiten er-
laubt, wenn sie witterungsbedingt o-
der aus anderen wichtigen Gründen 
unaufschiebbar sind.  

Art. 24 Landwirtschaft, Haus und 
Garten 
 
Maschinen und Geräte für Landwirt-
schaft und Garten, insbesondere Ra-
senmäher, Kreis- und Kettensägen 
usw., sind so zu unterhalten und zu be-
dienen, dass Lärm möglichst vermie-
den wird. Verbrennungsmotoren sind 
mit wirksamen Schalldämpfern zu ver-
sehen; sie haben den Normen der 
Bundesgesetzgebung über Arbeitsma-
schinen zu entsprechen.  
Knallgeräte und Lautsprecher, die dem 
Verscheuchen von Tieren dienen, sind 
in Wohngebieten und deren näheren 
Umgebung verboten.  
Lärmige Haus- und Gartenarbeiten 
(insbesondere Rasenmähen) dürfen 
nur werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.30 bis 20.00 Uhr ausge-
führt werden. 

Art. 21 Landwirtschaft 
  
Landwirtschaftliche Arbeiten sind 
während den Ruhezeiten erlaubt, so-
fern diese zwingend not-wendig sind. 

Art. 45 Landwirtschaftlicher Lärm 
 
Während der Ruhezeiten gemäss Art. 
39 Abs. 1 und 2 sind landwirtschaftli-
che Arbeiten, die Dritte in ihrer Ruhe 
stören, nur dann gestattet, wenn sie 
witterungsbedingt oder aus anderen 
wichtigen Gründen unaufschiebbar 
sind.  
 
Störende Knallgeräte und Lautspre-
cher zum Verscheuchen von Tieren 
sind während der Nachtruhezeiten ge-
mäss Art. 39 Abs. 1 auszuschalten. 
Während der übrigen Zeiten dürfen sie 
Dritte nicht in unzumutbarer Weise be-
lästigen. 

Art. 23 Singen, Musizieren, Laut-
sprecher, Verstärkeranlagen 
 
Das Singen, Musizieren oder der 
Gebrauch von Tonwiedergabegerä-
ten, Lautsprechern, Verstärkeranla-
gen und ähnlichen Geräten hat zu 
jeder Tages- und Nachtzeit so zu er-
folgen, dass Drittpersonen nicht in 
unzumutbarer Weise gestört wer-
den. 
 
Das zuständige Ressort kann Aus-
nahmen bewilligen. 

Art. 28 Lautsprecher und Verstär-
keranlagen 
 
Lautsprecher und Verstärkeranlagen 
aller Art dürfen im Freien, in Zelten und 
anderen provisorischen Bauten nur mit 
Bewilligung verwendet werden.  
 

Art. 22 Singen, Musizieren, Laut-
sprecher, Verstärkungsanlagen  
 
Das Singen, Musizieren oder der Ge-
brauch von Tonwiedergabegeräten, 
Lautsprechern, Verstärkeranlagen und 
ähnlichen Geräten hat zu jeder Tages- 
und Nachtzeit so zu erfolgen, dass 
Dritt-personen nicht in unzumutbarer 
Weise gestört werden. 
  
Während der Nachtruhe von 22.00 bis 
07.00 Uhr ist in Wohngebieten das Sin-
gen, Musizieren und der Gebrauch von 
Tonwiedergabegeräten, Lautspre-
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chern, Verstärkeranlagen und ähnli-
chen Geräten im Freien, in Zelten und 
Fahrnisbauten verboten.  
 
Das Ressort Sicherheit kann Ausnah-
men bewilligen. 

Art. 24 Feuerwerk 
 
Feuerwerk ist nur in der Nacht vom 
1. August auf den 2. August und in 
der Nacht vom 31. Dezember auf 
den 1. Januar gestattet. 
 
Aus Sicherheitsgründen kann das 
zuständige Ressort örtliche und zeit-
liche Einschränkungen erlassen. 
 
Für besondere Veranstaltungen 
kann das zuständige Ressort das 
Abbrennen von Feuerwerk bewilli-
gen. 

 Art. 23 Feuerwerk  
 
Das Abbrennen von Feuerwerk ist nur 
in der Nacht vom 1. August auf den 2. 
August und in der Nacht vom 31. De-
zember auf den 1. Januar gestattet.  
 
Aus Sicherheitsgründen kann das 
Ressort Sicherheit örtliche und zeitli-
che Einschränkungen erlassen.  
 
Für besondere Veranstaltungen kann 
das Ressort Sicherheit das Abbren-
nen von Feuerwerk bewilligen. 

Art. 42 Schiessen, Feuerwerk  
 
Für das Schiessen mit Schusswaffen 
gilt Art. 39. Vorbehalten bleiben die be-
sonderen Regelungen für die öffentli-
chen Schiessanlagen sowie die jagd-
polizeilichen Vorschriften.  
 
Lärmendes Feuerwerk darf während 
der Ruhezeiten gemäss Art. 39 Abs. 1 
und 2 nur in der Nacht vom 31. Dezem-
ber auf den 1. Januar, an der Bauern-
fasnacht, am 1. August und am Schul-
sylvester abgebrannt werden. An den 
übrigen Tagen gilt Art. 39 dieser Ver-
ordnung.  
 
Ausnahmen bedürfen einer vorgängig 
einzuholenden 
 

Art. 25 Schliessungsstunde 
 
Das zuständige Ressort kann für öf-
fentliche Veranstaltungen oder für 
spezielle Anlässe die Schliessungs-
zeit für die ganze Gemeinde oder für 
einzelne Betriebe aufschieben oder 
aufheben. 
 

Art. 41 Schliessungszeiten  
 
Die Gastwirtschaften sind von 24.00 
bis 05.00 Uhr geschlossen zu halten. 
Die Gäste haben das Lokal bis 00.30 
Uhr zu verlassen.  
 
 
Art. 42 Aufschub oder Aufhebung 
der ordentlichen Schliessungs-
stunde 

Art. 24 Schliessungsstunde  
 
Die ordentliche Schliessungsstunde in 
Gastwirtschaften richtet sich nach dem 
kantonalen Gesetz. 
 
Das Ressort Sicherheit kann für öffent-
liche Veranstaltungen oder für spezi-
elle Anlässe die Schliessungsstunde 
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Die dauernde Aufhebung der 
Schliessungsstunde bedarf der Zu-
stimmung des Gemeinderats. 

 
Der Gemeinderat kann die ordentliche 
Schliessungsstunde auf Gesuch hin 
aufheben oder aufschieben.  
 
 
Art. 43 Schliessungsstunde vor und 
an hohen Feiertagen 
 
Für den Aufschub oder die Aufhebung 
der Schliessungsstunde an Voraben-
den von hohen Feiertagen und an Fei-
ertagen selbst (Karfreitag, Ostersonn-
tag, Pfingstsonntag, eidgenössischer 
Bettag, erster Weihnachtstag) wird 
keine Bewilligung erteilt.  
 
 
Art. 44 Anordnung von Auflagen 
 
Für Gastwirtschaften, die wegen Lärm 
oder Unfug wiederholt Anlass zum Ein-
schreiten gegeben haben, können be-
triebliche Auflagen angeordnet wer-
den.  
 
 
 
 

für die ganze Gemeinde oder für ein-
zelne Betriebe aufschieben oder auf-
heben.  
 
Die dauernde Aufhebung der Schlies-
sungsstunde bedarf der Zustimmung 
des Gemeinderates. 
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Art. 26 Niederlassung und Aufent-
halt, Meldewesen 
 
Bezüglich Meldepflicht, Meldefrist, 
Auskunftspflicht und Schriftenhinter-
legung bei Niederlassung und Auf-
enthalt gelten die unter dem entspre-
chenden Titel aufgeführten Bestim-
mungen des kantonalen Gesetzes 
über das Meldewesen und die Ein-
wohnerregister. 
Wer diesen Pflichten trotz Mahnung 
nicht nachkommt, kann mit Ord-
nungsbusse bestraft werden. 

Art. 9 Persönliche Meldepflicht 
 
Die persönliche Meldepflicht richtet 
sich nach den Bestimmungen des Ge-
meindegesetzes.  
 
Art. 10 Hinterlegung von Ausweisen 
 
Bei der Anmeldung sind die Ausweise 
über die Heimat- und Zivilstandsver-
hältnisse zu hinterlegen.  
 
Eigene Ausweise haben zu hinterle-
gen:  
a) Kinder von Einwohnerinnen und 

Einwohnern, die nicht das Gemein-
debürgerrecht besitzen, zu Beginn 
des Jahres, in dem sie mündig 
werden;  

b) unmündige Kinder geschiedener 
und unverheirateter Eltern;  

c) unmündige Kinder von Witwen 
nach der Wiederverheiratung der 
Mutter;  

d) Pflegekinder;  
e) getrennt lebende Ehegattinen und 

Ehegatten.  
 
 
Art. 11 Erneuerung von Ausweisen 
 
Hinterlegte Ausweise, deren Gültig-
keitsdauer beschränkt ist, sind vor Ab-
lauf zu verlängern oder durch neue zu 
ersetzen.  
Bei Änderung des Namens, des Bür-
gerrechtes oder des Zivilstandes sind 
innert Monatsfrist neue Ausweise bei 
der Einwohnerkontrolle zu hinterlegen.  

Art. 26 Umzug innerhalb der Ge-
meinde  
 
Wer innerhalb der Gemeinde seine 
Wohnadresse wechselt, hat dies unter 
Vorlage des Schriftenempfangsschei-
nes beziehungsweise des Ausländer-
ausweises innerhalb von 14 Tagen der 
Einwohnerkontrolle zu melden.  
 
 
Art. 27 Meldewesen, Niederlassung 
und Aufenthalt  
 
Bezüglich Meldepflicht, Meldefrist, 
Auskunftspflicht und Schriftenhinterle-
gung bei Niederlassung und Aufenthalt 
gelten die unter dem entsprechenden 
Titel aufgeführten Bestimmungen des 
kantonalen Gesetzes über das Ge-
meindewesen. Wer diesen Pflichten 
trotz Mahnung nicht nachkommt, kann 
mit Ordnungsbusse bestraft werden. 

Art. 14 Meldewesen 
 
Wer innerhalb der Stadt Winterthur 
seine Wohnadresse wechselt, hat 
dies innert acht Tagen der Einwohner-
kontrolle zu melden.  
 
Im Übrigen gelten für das Meldewe-
sen sowie den Aufenthalt und die Nie-
derlassung in der Stadt Winterthur die 
Bestimmungen des Gemeindegeset-
zes.  
  
Wer der Meldepflicht oder der Auffor-
derung zur Schriftenabgabe trotz 
Mahnung nicht nachkommt, kann ge-
mäss Art. 52 bestraft werden. 



Synopse Totalrevision Polizeiverordnung (Entwurf) 
 

14. Juli 2017 23 

 
 
Art. 12 Aufenthalt 
 
Wer in der Gemeinde Logis nimmt, 
ohne seine auswärtige Niederlassung 
aufzugeben (z.B. Wochenaufenthalt, 
Nebenniederlassung, Aufenthalt in 
Heimen oder Anstalten) hat sich innert 
8 Tagen bei der Einwohnerkontrolle 
anzumelden. Als Ausweis ist eine be-
fristete Bestätigung der Niederlas-
sungsgemeinde zu hinterlegen.  
Wochenaufenthalter - ausgenommen 
Bewohner von Heimen - haben wö-
chentlich in ihre Niederlassungsge-
meinde zurückzukehren. Kann dieser 
Nachweis nicht genügend erbracht 
werden, gilt Hettlingen als Niederlas-
sungsort.  
 
 
Art. 13 Umzug innerhalb der Ge-
meinde 
 
Wer innerhalb der Gemeinde umzieht, 
hat dies der Einwohnerkontrolle innert 
8 Tagen zu melden. Dabei sind vorzu-
legen: von Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürgern der Schriftenemp-
fangsschein und allenfalls das Militär-
dienst- und/oder Zivilschutzdienst-
büchlein, von Ausländerinnen und 
Ausländern der Ausländerausweis.  
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Art. 27 Verwaltungszwang, Ersatz-
vornahme und Strafe 
 
Rechtswidrige Zustände können auf 
Kosten der fehlbaren Person besei-
tigt bzw. instand gestellt werden. 
Ausser in dringlichen Fällen ist die-
ser zunächst Gelegenheit zu geben, 
die Störung selber zu beseitigen. 
 
Anwendungen von Verwaltungs-
zwang, Ersatzvornahme und Strafe 
sind unabhängig voneinander zuläs-
sig. 

Art. 48 Verwaltungszwang 
 
Massnahmen können nötigenfalls un-
ter Anwendung von Verwaltungs-
zwang (Ersatzvornahme) durchgesetzt 
werden.  
 
 
Art. 50 Kosten, Depositen 
 
Die Kosten von Massnahmen und des 
Verwaltungszwanges werden dem 
Verursacher auferlegt. Dasselbe gilt 
für Spruch-gebühren sowie Untersu-
chungs-, Ausfertigungs- und Zustell-
kosten.  
 
Für Bussen und Kosten können Depo-
siten erhoben werden.  
 
 
Art. 51 Verhältnis von Strafen und 
Verwaltungszwang 
 
Bestrafung und Anwendung von Ver-
waltungszwang sind nebeneinander 
zulässig.  
 

Art. 28 Verwaltungszwang, Ersatz-
vornahme und Strafe  
 
Rechtswidrige Zustände können auf 
Kosten und Gefahr der beziehungs-
weise des Fehlbaren beseitigt, bezie-
hungsweise instand gestellt werden. 
Ausser in dringlichen Fällen ist dieser 
beziehungsweise diesem zunächst 
Gelegenheit zu geben, die Störung sel-
ber zu beseitigen.  
 
Anwendungen von Verwaltungs-
zwang, Ersatzvornahme und Strafe 
sind unabhängig voneinander zuläs-
sig.  
 
 
 

Art. 49 Vollzug und Vollstreckung 
 
Die vom Stadtrat mit dem Vollzug be-
trauten Behörden sorgen für die 
Durchsetzung dieser Verordnung und 
die Vollstreckung der von ihnen ge-
troffenen Anordnungen.  
 
Sie sind berechtigt, die erforderlichen 
Kontrollen unangemeldet durchzufüh-
ren und die zur Aufrechterhaltung bzw. 
Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustandes notwendigen Anordnungen 
zu treffen und durchzusetzen. 
 
 
Art. 51 Gebühren und Kosten 
 
Für polizeiliche Massnahmen werden 
im Rahmen des übergeordneten 
Rechts Gebühren erhoben. Der Stadt-
rat erlässt eine Gebührenordnung.  
 
Die Rechnung stellende Behörde kann 
eine Gebühr bei Bedürftigkeit oder aus 
anderen wichtigen Gründen ganz oder 
teilweise erlassen. 

  



Synopse Totalrevision Polizeiverordnung (Entwurf) 
 

14. Juli 2017 25 

Art. 28 Strafbestimmungen 
 
Verletzungen der Bestimmungen 
dieser Verordnung sowie kommuna-
ler Erlasse, die sich auf diese Ver-
ordnung stützen, werden bestraft. 
Sie können im Ordnungsbussenver-
fahren behandelt werden. Der Ge-
meinderat bezeichnet die einzelnen 
Übertretungen und bestimmt den 
Bussenbetrag. In leichten Fällen 
kann anstelle einer Busse ein Ver-
weis erteilt werden. 

Art 49 Strafen 
 
Wer die Bestimmungen dieser Verord-
nung verletzt, kann vom Gemeinderat, 
gestützt auf die Bestimmungen der 
Strafprozessordnung, mit Busse be-
straft oder in leichten Fällen mit einem 
Verweis gerügt werden. In schweren 
Fällen erfolgt die Verzeigung an das 
Statthalteramt.  
 

Art. 29 Strafbestimmungen  
 
Verletzungen der Bestimmungen die-
ser Verordnung sowie kommunaler Er-
lasse, die sich auf diese Verordnung 
stützen, werden bestraft. Sie können 
im Ordnungsbussenverfahren behan-
delt werden. Der Gemeinderat be-
zeichnet die einzelnen Übertretungen 
und bestimmt den Bussenbetrag. In 
leichten Fällen kann anstelle einer 
Busse ein Verweis erteilt werden. 

Art. 52 Strafbestimmungen 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Bestimmungen dieser Verordnung ver-
letzt oder darauf gestützte Anordnun-
gen missachtet, wird mit Busse be-
straft. In leichten Fällen kann anstelle 
einer Busse ein Verweis erteilt oder 
von einer Bestrafung abgesehen wer-
den.  
 
Der Höchstbetrag der Polizeibusse so-
wie das Verfahren und die zulässigen 
Gebühren richten sich nach kantona-
lem Recht. 

Art. 29 Aufhebung bisherigen 
Rechts 
 
Die Polizeiverordnung der Ge-
meinde Hettlingen vom 19. Septem-
ber 2000 und weitere, in Wider-
spruch zur vorliegenden Verordnung 
stehende kommunale Erlasse wer-
den per Inkrafttreten der vorliegen-
den Verordnung aufgehoben. 

   

Art. 30 Inkrafttreten 
 
Die Polizeiverordnung tritt per XX. 
XXX 2017 in Kraft. 

 

Art 52 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt nach erfolgter 
Publikation und nach rechtskräftiger 
Erledigung allfälliger Rekurse in Kraft.  
 
Auf denselben Zeitpunkt wird die Poli-
zeiverordnung vom 4. Oktober 1966 
mit allen seitherigen Änderungen auf-
gehoben.  
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Nachfolgend sind die Artikel der heute gültigen Polizeiverordnungen in nummerischer Reihenfolge aufgeführt. 
 

Es sind insbesondere Artikel, welche keine eindeutige Zuordnung fanden und in übergeordnetem Recht geregelt sind. 

 Art. 1 Grundlagen 
 
Die Polizeiverordnung der Gemeinde 
Hettlingen stützt sich auf § 74 des Ge-
meindegesetzes vom 6. Juni 1926 
und Art. 11 Ziffer 8 lit. a) der Gemein-
deordnung vom 25. Juni 1993.  
 

  

 Art. 6 Störung der polizeilichen Tä-
tigkeit 
 
Jede Störung der polizeilichen Tätig-
keit ist verboten. Das gilt insbeson-
dere auch für die unbefugte Einmi-
schung Dritter in die Dienstausfüh-
rung der Polizeiorgane.  
 

  

 Art. 7 Identitätsnachweis 
 
Jede Person ist verpflichtet, den Poli-
zeiorganen auf Verlangen die Perso-
nalien anzugeben, entsprechende 
Ausweise vorzulegen oder auf andere 
Weise ihre Identität feststellen zu las-
sen.  
 

  

 Art. 8 Beschwerden 
 
Einsprachen gegen gemeindepolizeili-
che Massnahmen und Anordnungen 
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sind an den Gemeinderat zu richten. 
Gemeinderätliche Entscheide können 
durch Beschwerde beim Statthalter 
bzw. beim Bezirksrat angefochten 
werden.  
 

 Art. 15 Schiessen 
 
Schiessen und Hantieren mit Schuss-
waffen jeglicher Art auf öffentlichem 
Grund ist verboten.  
 
Schiessübungen mit Munition, deren 
Treibladung aus Pulver besteht, sowie 
Schiessübungen mit Armbrust und 
Sportpfeilbogen dürfen nur auf Anla-
gen, die für diesen Zweck besonders 
eingerichtet sind, durchgeführt wer-
den.  
 
Luft-, Gasdruck- und weitere Waffen, 
welche Menschen und Tiere beein-
trächtigen können, dürfen auf Privat-
grund nur verwendet werden, wenn 
eine Gefährdung oder Belästigung 
ausgeschlossen ist.  
 
Vorbehalten bleiben die besonderen 
Bestimmungen über die Schiesszei-
ten, die militärischen Übungen, die Tä-
tigkeit der Polizeiorgane sowie die 
Ausübung der Jagd.  
 
 

Art. 16 Schiessgelände 
 
Abgesperrtes oder entsprechend sig-
nalisiertes Schiessgelände und die 
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dazu gehörenden gefährdeten Zonen 
dürfen während den Schiessübungen 
weder betreten noch befahren werden.  
 

 Art. 26 Sportveranstaltungen im 
Freien 
 
Sportveranstaltungen im Freien müs-
sen um 22.00 Uhr beendet sein.  
 
Der Gemeinderat kann in besonderen 
Fällen weitergehende zeitliche Ein-
schränkungen anordnen oder Ausnah-
men bewilligen.  

  

 Art. 27 Schiesslärm 
 
Die Benützung der Schiessanlagen ist 
im Interesse der Lärmbekämpfung 
zeitlich so einzuschränken, dass eine 
möglichst grosse Konzentration der 
Schiessübungen erreicht wird.  
 

  

 Art. 37 Pflanzen 
 
Bäume, Hecken, Gebüsche und an-
dere Pflanzen dürfen weder die öffent-
liche Beleuchtung beeinträchtigen, 
noch die Sicht der Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere bei Strassenverzwei-
gungen und in Kurvenbereichen, be-
einträchtigen. Strassensignale, Stras-
sentafeln und Hausnummern dürfen 
durch Pflanzen nicht verdeckt werden. 
Störende Pflanzen sind entsprechend 
der kantonalen Strassenabstandsver-
ordnung zurückzuschneiden.  
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 Art. 40 Fundbüro 
 
Fundgegenstände, die dem Eigentü-
mer nicht direkt zurückgegeben wer-
den können, sind bei der Gemeinde-
verwaltung (Fundbüro) abzugeben.  
 

  

 Art. 45 Polizeibewilligungen 
 
Bewilligungsgesuche sind der Ge-
meindeverwaltung mindestens 14 
Tage vor dem Anlass schriftlich einzu-
reichen.  
 
Bewilligungen können an Bedingun-
gen geknüpft und mit Auflagen verse-
hen werden.  
 
Bewilligungen dürfen nur verweigert 
werden, wenn einer genehmigungs-
pflichtigen Tätigkeit polizeiliche 
Gründe entgegenstehen, es sei denn, 
die Bewilligungserteilung stehe im Er-
messen der zuständigen Behörde.  
 
Bewilligungen sind zu entziehen, wenn 
die Voraussetzungen für einen weite-
ren Bestand nicht mehr gegeben sind 
oder wenn Bedingungen und Auflagen 
nicht eingehalten werden.  

  

 Art. 46 Durchsetzung der Verord-
nung  
 
Der Gemeinderat sorgt für die Durch-
setzung dieser Verordnung.  
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 Art. 47 Polizeiliche Massnahmen 
 
Der Gemeinderat ist berechtigt, die 
notwendigen Kontrollen durchzufüh-
ren und die für die Wiederherstellung 
des rechtmässigen Zustandes not-
wendigen Anordnungen zu treffen.  
 

  

 


